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Vorlagenummer: 0886/2025 
Vorlageart:  Beschlussvorlage 
Status:   öffentlich 
 
Zweckverband Südwestfälisches Studieninstitut für 
kommunale Verwaltung und Verwaltungsakademie für 
Westfalen 
hier: Entsendung von Mitgliedern in die dortigen Gremien 
Datum:  11.11.2025 
Freigabe durch: Dennis Rehbein (Oberbürgermeister) 
Federführung: FB11 - Personal und Organisation 
Beteiligt:  
  
Beratungsfolge 
 
Gremium Geplante Sitzungstermine Öffentlichkeitsstatus 

Rat der Stadt Hagen  
(Entscheidung) 11.12.2025 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
Der Rat der Stadt Hagen beschließt, Herrn Thorsten Banski, stellvertretender 
Fachbereichsleiter des Fachbereiches Personal und Organisation (FB 11) als ordentliches 
Mitglied und Herrn René Kortenacker, Abteilungsleiter Personalmanagement im FB 11, als 
stellvertretendes Mitglied in die Verbandsversammlung und den Verbandsausschuss des 
Zweckverbandes zu entsenden. 
 
Außerdem werden Herr Kortenacker und Frau Lucia Backhaus, Ausbildungsleiterin der Stadt 
Hagen (FB11), in den Beirat des Zweckverbandes entsandt. 
 
Zusätzlich werden Frau Christina Ott, Leiterin des Fachbereiches Rechnungsprüfung (FB 
14), als ordentliches Mitglied und Frau Susanna Kruschwitz, Leiterin des Fachbereiches 
Finanzen und Controlling (FB 20), in den Rechnungsprüfungsausschusses des 
Zweckverbandes entsandt. 
 
Der Beschluss wird am Tag nach der Ratssitzung umgesetzt.   
 
Sachverhalt 
Der Ennepe-Ruhr-Kreis, der Märkische Kreis, der Kreis Olpe, der Kreis Siegen-Wittgenstein, 
der Kreis Unna, die kreisfreie Stadt Hagen und der Zweckverband Südwestfalen-IT bilden als 
Träger nach Maßgabe des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit einen 
Zweckverband, der die kommunale Fortbildungseinrichtung „Studieninstitut“ mit Sitz in 
Hagen betreibt. 
 
In diesem Zweckverband übernehmen sodann im Wege einer langjährig bewährten 
interkommunalen Übung „der Süden“ mit dem Landrat des Kreises Olpe den Vorsitz in der 
Verbandsversammlung und „der Norden“ mit dem Oberbürgermeister der Stadt Hagen die 
Funktion des Verbandsvorstehers.  
  
Alle Träger sind darüber hinaus aufgerufen, entsprechende Mitglieder in die Gremien des 
Zweckverbandes zu entsenden. Die Gremien sind durchgängig mit Mitarbeitenden „aus der 
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Praxis“ aus den jeweiligen Verwaltungen der Träger besetzt. Die Tätigkeit dort erfolgt 
insoweit aus dem Hauptamt heraus und ohne Vergütung i. S. der Satzung des 
Zweckverbandes. 
 
Bedingt durch einige personelle Wechsel innerhalb der Verwaltung bzw. ein Ausscheiden 
aus dem Dienst der Stadt Hagen, werden die in der Beschlussfassung aufgeführten 
Benennungen notwendig. 
 
Um eine entsprechende Beschlussfassung wird insoweit gebeten.  
 
Auswirkungen 
Inklusion von Menschen mit Behinderung 
Belange von Menschen mit Behinderung 
X sind nicht betroffen 

 
Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung 
X keine Auswirkungen (o) 

 
Finanzielle Auswirkungen 

X Es entstehen weder finanzielle noch personelle Auswirkungen. 
 
 
Anlage/n 
Keine 
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